
 

  Merkblatt für Erziehungsberechtige 

 

Verantwortlich für den Schulbesuch sind die 
Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 

Die Eltern (Erziehungsberechtigten) sorgen 

für:   

• regelmäßigen Schulbesuch 

• pünktliches Erscheinen zum 
Unterricht 

Ihr Kind kann nicht zur Schule gehen? 

 

 

Am ersten Tag bis 07:30 Uhr in der Schule 

anrufen: 06274 – 6423 

oder 

Mail an Klassenvorstand 

oder  

direktion@ms-lhausen.salzburg.at  

Krankheit • schriftliche Entschuldigung der 
Erziehungsberechtigten (Formular) 

• bei längeren Erkrankungen ärztliches 
Attest  

(Ansonsten ist es eine Schulpflichtverletzung) 

Verletzung in der Schule Kind muss von Erziehungsberechtigten oder 

beauftragter Person abgeholt werden 

Mittagsaufsicht Genehmigung  Für die Teilnahme an der Mittagsaufsicht 

braucht Ihr Kind eine Genehmigung 

ansonsten darf es das Schulgebäude nicht 

betreten. 

Unterrichtsbefreiung aus wichtigem Grund 

(ganze Tage) 

 
 
 
Wenn eine Freistellung länger als eine 
Unterrichtswoche dauert, muss der Antrag über 
die Direktion an das Amt gestellt werden. 

• schriftlich bei der Schulleitung 
beantragen 

• mit Begründung 

• Antrag 4-6 Wochen vor einem 
besonderen Anlass 

• Formulare auf Homepage 
 
(sonst Schulpflichtverletzung) 

Fehlen ohne Entschuldigung mehr als 3 Tage oder 20 Schulstunden in 

einem Monat = Schulpflichtverletzung! 

• Elterngespräch 

• Vermerk in der Schülerakte   
(bei anhaltender Schulpflichtverletzung: 
Meldung an die Schulbehörde) 

 

Frühzeitiges Entlassen Bestätigung mit Unterschrift der 

Erziehungsberechtigten 

Änderung wie Adresse oder Telefonnummer Änderungen müssen sofort der mitgeteilt 

werden 

Kontrolle des Schulplaners Der Schulplaner und die Elternpostmappe 

müssen täglich kontrolliert werden! 

 

mailto:direktion@ms-lhausen.salzburg.at

